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Ausschreibung 
„Alte Schule Haslach“ 

Flst.Nr. 7627/1, Markgrafenstraße 13 
in Freiburg i.Br.  

 
 

I. Lage 
 
Haslach gehört zu den westlichen Stadtteilen Freiburgs und zeichnet sich besonders 
durch seine Lebendigkeit und seine gewachsenen Strukturen aus. Ab den 60er Jah-
ren des letzten Jahrhunderts wurde Haslach zunehmend mit Familienwohnbau wei-
terentwickelt. Dies hatte zur Folge, dass der Stadtteil heute ein sehr homogenes 
Wohngebiet darstellt, welches mit einer guten Infrastruktur und großzügigen Grünflä-
chen ausgestattet ist.  
 
Das Grundstück der „Alten Schule Haslach“ liegt in günstiger Wohn- und Geschäfts-
lage im Zentrum des Stadtteils. Alle Ladengeschäfte des täglichen Bedarfs sind im 
Umkreis von 200 m vorhanden, darüberhinaus befinden sich im Ortszentrum zwi-
schen Markgrafen-, Uffhauser- und Carl-Kistner-Straße noch eine Vielzahl weiterer 
Einkaufsmöglichkeiten (Apotheken, Bekleidung, Drogeriemarkt u.v.m.). Sehr beliebt 
ist auch der Bauernmarkt im benachbarten Stadtteil Weingarten, der zwei Mal die 
Woche (Mittwoch- und Samstagvormittag) auf dem Fritz-Schieler-Platz stattfindet. 
Der Markt ist fußläufig in ca. fünf Gehminuten erreichbar.   
 

 
 
Das Anwesen liegt sehr verkehrsgünstig, die Entfernung zum Stadtzentrum beträgt 
ca. 3,3 km. Es besteht Anschluss an den öffentlichen Personennahverkehr, eine Hal-
testelle der Stadtbahnlinie 5 befindet sich in kurzer Entfernung in der Carl-Kistner-
Straße (Haltestelle Dorfbrunnen). Für den Individualverkehr ist eine gute Anbindung  
an die Innenstadt und auch nach Westen an die Autobahnanschlussstellen Freiburg-
Mitte oder Freiburg-Süd gegeben. 
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Im Stadtteil sind verschiedene Kindertageseinrichtungen sowie Grund-, Haupt- und 
Realschulen vorhanden. Das Bildungsangebot wird ergänzt durch die Staudinger-
Gesamtschule Freiburg als Ganztagsschule; hier stehen den Schüler/Innen alle Re-
gelabschlüsse (einschließlich Abitur) offen.  
 
Der Stadtteil besitzt ein reges Vereinsleben mit vielfältigen Möglichkeiten der Frei-
zeitgestaltung. Daneben bieten die Kirchengemeinden und die örtlichen Vereine viel-
fältige kulturelle und soziale Aktivitäten und Angebote.  
 
Das Gartenhallenbad Haslach in der Carl-Kistner-Straße sowie die Stadtteilbibliothek 
in der Staudinger-Gesamtschule runden die attraktiven Freizeit- und Bildungsmög-
lichkeiten des Stadtteils ab. 
 
 

II. Objektbeschreibung  
 
Auf dem 855 m² großen Grundstück Flst. Nr. 7627/1, Markgrafenstraße 13, befindet 
sich straßenseitig die „Alte Schule Haslach“. Der rückwärtige Grundstücksteil wird 
derzeit als Garten genutzt. An der nordöstlichen Grundstücksgrenze ist momentan 
noch ein  Nebengebäude (Schuppen) vorhanden.  
 

 
 
Bei dem alten Schulhaus handelt es sich um ein Kulturdenkmal nach § 2 Denkmal-
schutzgesetz. Bei denkmalgeschützten Gebäuden ist zu beachten, dass auch für 
Maßnahmen, die keiner Baugenehmigung bedürfen, eine Genehmigung der Unteren 
Denkmalschutzbehörde erforderlich sein kann. 
 
Bei Zweifeln, ob eine Veränderung des Gebäudes einer denkmalschutzrechtlichen 
Genehmigung bedarf, steht Ihnen die Untere Denkmalschutzbehörde der Stadt Frei-
burg i.Br., Herr Steiert (Tel. 201-4351) oder Herr Loba (Tel. 201-4395) gerne zur Ver-
fügung. 
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Das Gebäude wurde als erstes Schulhaus in Haslach im Jahr 1759 erbaut. Das heu-
tige Erscheinungsbild mit dem großen Zierfachwerk-Zwerchhaus wird bestimmt von 
einer Umbauphase im Jahr 1902. Wegen seiner ortsgeschichtlichen Bedeutung als 
Schulhaus des damals selbständigen Dorfes Haslach besteht an der Erhaltung des 
Baus aus heimatgeschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse.  
 
Die denkmalgeschützte Bausubstanz beinhaltet eine Wohn- / Nutzfläche von ca. 392 
m², die sich auf drei Stockwerke verteilt (EG ca. 140 m², 1. OG ca. 142 m², DG ca. 
109 m²). Die Flächen wurden bis zum Frühjahr 2011 durch soziale Einrichtungen ge-
nutzt. Derzeit steht das Gebäude leer.  
 
Das Objekt ist in einem sanierungs- und renovierungsbedürftigen Zustand. Im Jahr 
2005 wurde eine Bestandsaufnahme mit statischem Sanierungskonzept erstellt, die-
ses kann beim Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen eingesehen bzw. per e-
mail angefordert werden. Als Folge dieser Untersuchungen wurden die notwendigen 
Maßnahmen veranlasst, um eine Gefährdungssituation auszuschließen und die Nut-
zung des Gebäudes im bisherigen Umfang sicherzustellen. Auf Grund des baulichen 
Zustandes sind Teile des Kellers sowie das komplette Dachgeschoss derzeit ge-
sperrt. 
 
Das Grundstück ist voll erschlossen und sofort bebaubar (vgl. Ziffer III, Entwick-
lungsmöglichkeiten). Die Erschließungs- und Kanalbeiträge sind abgegolten; auch 
bei einer zusätzlichen Bebauung wird kein Kanalbeitrag fällig. 
 
Die Hausanschlüsse (Gas, Wasser, Strom) sind für den heutigen Gebäudebestand 
vorhanden. Die Kosten für die Herstellung evtl. notwendig werdender weiterer Ver- 
und Entsorgungsleitungen sind vom Käufer / der Käuferin bzw. von der Erbbaube-
rechtigten / dem Erbbauberechtigten zu tragen.  
 
Das Grundstück liegt im Sanierungsgebiet „Alt Haslach“. Es gilt die Satzung der 
Stadt Freiburg i.Br. über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes vom 
30.04.2002 in der Fassung vom 24.06.2008. Im Grundbuch von Freiburg i.Br., Blatt 
31126, ist in Abteilung II diesbezüglich folgende Dienstbarkeit eingetragen: „Das Sa-
nierungsverfahren ist eingeleitet“.  Nach Abrechnung des Sanierungsverfahrens wird 
im 2. Quartal 2012 die Sanierungssatzung aufgehoben und der Sanierungsvermerk 
im Grundbuch gelöscht. 
 
Das Objekt ist frei von Baulasten.  
 
Einen detaillierten Lageplan zum Objekt finden Sie in der Anlage 1 . 
 
 

III. Entwicklungsmöglichkeiten  
 
Die Zulässigkeit von Bauvorhaben auf dem Grundstück Flst. Nr. 7627/1 richtet sich 
nach § 34 Baugesetzbuch (BauGB). Dies bedeutet, dass ein Vorhaben zulässig ist, 
wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der 
Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung 
einfügt.  
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Zur Klärung, welche baulichen Entwicklungsmöglichkeiten für das Grundstück beste-
hen, hat das Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen eine Bauvoranfrage ge-
stellt. Das Baurechtsamt hat am 12.07.2011 einen Bauvorbescheid nach § 57 Lan-
desbauordnung (LBO) erteilt, siehe Anlage 2 . 
 
Der Bauvorbescheid sieht den Erhalt des denkmalgeschützten ehemaligen Schul-
hauses und den Abbruch der Nebengebäude (Schuppen) vor. Im rückwärtigen 
Grundstücksbereich, der heute als Garten genutzt wird, ist der Neubau eines Wohn-
hauses mit maximal 3 Vollgeschossen bis zu einer überbauten Fläche von 190 m² 
und einer Gebäudehöhe von 9,20 m genehmigungsfähig.  
 
Die Details für eine mögliche Bebauung ergeben sich aus den Plänen, die Anlage 
zum Bauvorbescheid vom 12.07.2011 sind. 
 
Für das Bestandsgebäude können wir Ihnen die als Anlage 3  beigefügten histori-
schen Grundrisspläne zur Verfügung stellen. Es wird ausdrücklich darauf hingewie-
sen, dass es  sich hierbei um unverbindliche Angaben handelt; eine Gewähr für die 
Übereinstimmung mit dem heutigen Zustand wird nicht übernommen. 
 
Weitere Vorgaben zur Bebauung sind in den Ziffern V (Rahmenbedingungen der 
Ausschreibung) und VI (Bedingungen zur Abgabe eines Angebotes) dieses Exposés 
enthalten;  auf sie wird an dieser Stelle ausdrücklich verwiesen.  
 
 

IV. Besonderheiten  
 
Bodenuntersuchungen auf Kampfmittelfreiheit 
 
Das Baugrundstück wurde vom Regierungspräsidium Stuttgart – Kampfmittelbeseiti-
gungsdienst – auf Kampfmittelrückstände aus dem Zweiten Weltkrieg untersucht. Die 
Luftbildauswertung hat keine  Anhaltspunkte für das Vorhandensein von Bomben-
blindgängern innerhalb des Untersuchungsgebietes ergeben. Nach Aussage des 
Regierungspräsidiums sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich . Eine Haftung 
wird von der Stadt nicht übernommen. 
 
Grenzüberbau zur öffentlichen Fläche (Gehweg) 
 
Aus der Historie besteht ein Grenzüberbau mit dem südwestlichen Gebäudeeck auf 
den öffentlichen Gehweg. Diese Grenzüberbauung wird von der Stadt entschädi-
gungslos toleriert. Sollte das Gebäude (was derzeit aufgrund seiner Denkmaleigen-
schaft nicht anzunehmen ist) zu einem späteren Zeitpunkt abgebrochen werden, 
muss sich die zukünftige Baulinie im Kellergeschoss und in den Geschossen über 
Oberkante Gehweg an der Grundstücksgrenze orientieren. 
 
Eine weitere Grenzüberbauung stellt die Hauseingangstreppe  dar, die sich voll-
ständig auf dem öffentlichen Gehweg befindet. Hierbei handelt es sich um eine 
Sondernutzung nach § 16 Straßengesetz, eine Sondernutzungsgebühr bzw. ein Nut-
zungsentgelt wird für die Inanspruchnahme der öffentlichen Fläche nicht erhoben.  
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Im Rahmen des Kaufvertrages wird die Verkehrssicherungspflicht sowie die Instand-
haltungs- und Instandsetzungsverpflichtung für sämtliche Grenzüberbauten (Trep-
penanlage und Gebäudeeck) auf den Käufer übertragen.  
 
 

V. Rahmenbedingungen der Ausschreibung  
 
1. Das Grundstück mit dem darauf befindlichen denkmalgeschützten Gebäude ist 

gegen Gebot zum Verkauf  ausgeschrieben.  
 
2. Unter Verwendung der vorhandenen Bausubstanz sowie der Angliederung eines 

Neubaus im rückwärtigen Grundstücksteil ist ein Projekt für soziales Wohnen 
sowie eine gewerbliche Nutzung im Erdgeschoss des Bestandsgebä udes  zu 
verwirklichen.  

 
3. Kaufangebote unter Bodenrichtwert (290 EUR/m²) können nicht berücksichtigt 

werden. Dies ergibt sich daraus, dass der Marktwert bei einem Grundstück ohne 
die geforderten Verpflichtungen deutlich höher wäre als 290 EUR / m² und somit 
die vom Bieter / der Bieterin einzugehenden Verpflichtungen (geförderter Miet-
wohnungsbau, Erhalt des Bestandsgebäudes) beim Mindestgebot bereits be-
rücksichtigt sind. Die üblicherweise von der Stadt gewährte Kaufpreisreduzie-
rung  für die Realisierung von gefördertem Mietwohnungsbau ist mit dem 
Kaufangebot abgegolten.  

 
4. Die Stadt ist auch alternativ bereit, das Grundstück im Erbbaurecht abzugeben. 

Der jetzt zu zahlende jährliche Erbbauzins würde 4% aus dem Bodenwert von 
290 EUR betragen. Für die Verpflichtung zur Errichtung von Wohnungen aus-
schließlich im geförderten Mietwohnungsbau würde sich der anteilige Erbbauzins 
um 50 % reduzieren. Ein Angebot für die Vergabe des Grundstücks im Erbbau-
recht muss zwingend einen Kaufangebotspreis für das Gebäude ausweisen.  

 
5. Aufgrund der sozialen Ausrichtung des Wohnprojekts erfolgt die Vergabeent-

scheidung nicht ausschließlich nach wirtschaftlichen Kriterien, vielmehr werden 
die eingegangenen Angebote nach ihrer beabsichtigten Konzeption wie folgt ge-
wertet: 
�� städtebauliche, architektonische und  
 denkmalschützende Aspekte sowie Energiekonzept 
 (z.B. Gebäudeplanung, Gestaltung)    30 % 
�� wirtschaftlicher Aspekt (= Kaufpreishöhe)   30 % 
�� wohnungspolitischer Aspekt (z.B. Nutzungs-, 
   Wohnkonzept unter Berücksichtigung der Zielgruppen) 40 %. 
 

VI. Bedingungen zur Abgabe eines Angebotes  
 
1.  Einreichung von Planskizzen (Grundrisse, Ansichten) sowohl für den zu erhalten-

den Altbau als auch für den Neubau - unter Einhaltung der Vorgaben der be-
schiedenen Bauvoranfrage -. Für den Altbau ist zusätzlich eine Beschreibung der 
geplanten denkmalgerechten Sanierung vorzulegen.  

 
2. Mit dem Angebot ist ein integratives Wohn- und Nutzungskonzept für folgende 

Zielgruppen  Zielgruppen abzugeben: 
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Für die Wohnnutzung 
 - Alleinerziehende 
 - Seniorinnen und Senioren 
 - Menschen mit Behinderung. 
 
3. Für die gewerblichen Flächen ist ein Nutzungskonzept vorzulegen. Denkbare 

Nutzungen sind z.B. Praxen, Büroflächen, Kleingewerbe etc.  
  
4. Verpflichtung zur ausschließlichen Errichtung von Mietwohnungen mit unter-

schiedlichen Wohnungsgrößen (im Neubau ausschließlich geförderter Mietwoh-
nungsbau) und Schaffung einer gewerblichen Nutzung im Erdgeschoss des Alt-
gebäudes. Hinsichtlich der Wohnungsgrößen sind die Wohnflächengrenzen des 
Landeswohnraumförderungsprogramms 2012 in Verbindung mit Teil 3 Nr. 1.2 der 
Durchführungshinweise des Wirtschaftsministeriums zum Landeswohnraumförde-
rungsgesetz einzuhalten.  

 
Einzelheiten hierzu entnehmen Sie bitte dem als Anlage 4 beigefügten Merkblatt  
„Landeswohnraumförderungsprogramm 2012 – Mietwohnraumförderung bezogen 
auf die Stadt Freiburg i.Br. – „ 
 
Für das denkmalgeschützte Bestandsgebäude können für den Mietwohnungsbau 
keine Fördermittel erhalten werden, da es sich nach den Bestimmungen der Lan-
deswohnraumförderung hierbei um keinen Neubau handelt. Unabhängig hiervon 
ist die Käuferin / der Käufer, die Erbbauberechtigte / der Erbbauberechtigte ver-
pflichtet, die Anforderungen des Landeswohnraumförderungsgesetzes (siehe An-
lage 4) mit folgenden Änderungen einzuhalten: 
- Miethöhe 1,50 € unter der jeweiligen ortsüblichen Vergleichsmiete  
 (Mietspiegel), 
- Energiestandard richtet sich ausschließlich nach der Energiekonzeption unter 

Ziffer 7. 
 

5. Unentgeltliche Einräumung eines Wohnungsbelegungsrechtes (Benennungsrecht 
gemäß § 4 Abs. 12 Landeswohnraumförderungsgesetz) zugunsten der Stadt. 

 
6. Verpflichtung zur fristgerechten Beantragung von Fördermitteln für den geförder-

ten Mietwohnungsbau im Neubau. Der Antrag mit allen notwendigen Unterlagen 
ist bis spätestens 31.05.2012  beim Amt für Wohnraumversorgung, Auf der Zin-
nen 1 (Karlsbau), 79098 Freiburg i.Br. einzureichen.  

 
Das Amt für Wohnraumförderung berät Sie gerne, Ansprechperson: 
Gudrun Fehrenbach Tel. 0761/201-3220 
    E-Mail: gudrun.fehrenbach@stadt.freiburg.de  

 
7. Verpflichtung zur Umsetzung folgender Energiekonzeption: 
 

a) Die energetische Sanierung des Gebäudebestandes muss auf Neubauniveau 
nach EnEV erfolgen und - soweit aus denkmalschutzrechtlichen und bauli-
chen Gegebenheiten möglich - mit gegenüber der EnEV verbessertem Wär-
meschutz bei den sanierten Bauteilen. Die Anforderung an die sanierten Bau-
teile ist dabei wie folgt: U-Wert <= 0,2 W/m²K Außenwanddämmung von au-
ßen, Dämmung von Dachschrägen, oberster Geschossdecke; U-Wert<= 0,25 
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W/m²K Dämmung Kellerdecke, U-Wert <= 0,14 W/m²K Dämmung Flachdach; 
U-Wert <= 0,33 W/m²K Außenwanddämmung von innen. Beim Fensteraus-
tausch ist ein Uw-Wert <= 1,1 W/m²K einzuhalten. Ob die Einhaltung des KfW 
Effizienzhauses 85 möglich ist, soll geprüft werden. Die Sanierung ist spätes-
tens 2 Jahre nach Kauf abzuschließen. 

  
b) Für den Neubau eines Wohngebäudes gilt der Effizienzhausstandard 55.  

  
c) Die Nutzung von Solarenergie sowohl Photovoltaik als auch Solarthermie ist 

bei Neu- und Altbauten zu prüfen.  
 

d) Das Energieversorgungskonzept muss eine gemeinsame Versorgung der 
beiden Gebäude beinhalten und den Anschluss an die Fernwärmeversorgung 
der badenovaWärmeplus prüfen. Sollte eine Fernwärmeversorgung nicht 
möglich sein, ist mindestens der Standard einer BHKW-Anlage mit geringen 
Treibhausgasemissionen umzusetzen. Falls dies nicht möglich wäre, ist das 
Energiekonzept mit dem Umweltschutzamt abzustimmen.  

 
8. Alle Wohnungen von Alt- und Neubau müssen barrierefrei erreichbar sein. Dies 

gilt für den Altbau in dem Umfang, in dem keine rechtlichen Belange (z.B. Denk-
malschutz) entgegenstehen.  

 
9. Wir bitten Sie, Ihr Kaufpreisangebot mit dem beigefügten Vordruck „Kaufangebot“ 

- Anlage 5 - abzugeben und das geforderte Plan-, Nutzungs- und Realisierungs-
konzept beizulegen.  

 
Die Unterlagen sind  in einem verschlossenen Umschlag mit dem Vermerk 
„Ausschreibung Alte Schule Haslach“ an die Stadt Fr eiburg i.  Br. - Amt für 
Liegenschaften und Wohnungswesen - Fahnenbergplatz  4, 79098 Freiburg 
i. Br. zu senden.  

 
10. Die Abgabefrist für das Angebot endet am  15.03.2012. 
 
11. Eine etwaige Vermittlungstätigkeit wird von der Stadt Freiburg i.Br. nicht hono-

riert.  
 
12. Die Angebote werden vom Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen nach 

Ablauf der Abgabefrist ohne Beteiligung der Bieterinnen / der Bieter geöffnet. Die 
Stadt Freiburg behält sich die volle Entscheidungsfreiheit vor, ob, an wen und zu 
welchen Bedingungen das Grundstück veräußert wird. Entsprechen die einge-
gangenen Angebote nicht den Preisvorstellungen der Stadt, bleibt es ihr vorbe-
halten, das Grundstück erneut zum Verkauf auszuschreiben. Bei der  Auswertung 
der Kaufpreisangebote wird jeweils das zugehörige Gesamtkonzept in die Verga-
beentscheidung mit einbezogen.  
 

VII. Besichtigung 
 
Termine zur Besichtigung des Gebäudes können mit der Stadt Freiburg i.Br., Amt für 
Liegenschaften und Wohnungswesen, Frau Cornelia Eckert, Tel. 0761 / 201 - 5329, 
E-Mail: cornelia.eckert@stadt.freiburg.de vereinbart werden.  
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VIII. Kaufbedingungen  
 
1. Der Grundstückskaufvertrag / Erbbaurechtsvertrag ist innerhalb von sechs Wo-

chen nach der  Entscheidung der gemeinderätlichen Gremien notariell zu beur-
kunden. 

 
2. Der Kaufpreis ist innerhalb von vier Wochen nach Beurkundung des Kaufvertra-

ges zur Zahlung fällig. Alternativ ist der Erbbauzins in halbjährlichen Raten, je-
weils nachträglich am 30.06. und 31.12., zu bezahlen. Der jährliche Erbbauzins ist 
zugunsten des jeweiligen Eigentümers an erster Rangstelle im Grundbuch einzu-
tragen.  

 
3. Die Käuferin / der Käufer, die Erbbauberechtigte / der Erbbauberechtigte trägt die 

Kosten für die notarielle Beurkundung des Kaufvertrages / Erbbaurechtsvertrages 
und den Vollzug im Grundbuch sowie die Grunderwerbsteuer. 

 
4. Das Anwesen (Grundstück und Gebäude) wird übergeben, wie es steht und liegt. 

Die Stadt Freiburg i.Br. haftet weder für offene noch für verborgene Mängel, ins-
besondere nicht für Altlasten. Sie bestätigt, dass ihr solche Mängel - ausgenom-
men solche aus der Bestandsaufnahme mit statischem Sanierungskonzept aus 
dem Jahr 2005 - nicht bekannt sind.  

 
5. Die Käuferin / der Käufer, die Erbbauberechtigte / der Erbbauberechtigte, ver-

pflichtet sich 
 

a) im Falle geplanter Baumaßnahmen das Grundstück unter Beachtung aller öf-
fentlich-rechtlichen Vorschriften, insbesondere nach Maßgabe des Bauvorbe-
scheides vom 12.07.2011,  zu bebauen. Genehmigte Änderungen durch die 
Baurechtsbehörde bleiben hiervon unberührt, 

 
b) auf dem Grundstück entsprechend Ziffer VI Nr. 4 und 5 (Bedingungen zur Ab-

gabe eines Angebotes) ausschließlich Mietwohnungen (im Neubau aus-
schließlich geförderter Mietwohnungsbau) zu errichten und der Stadt hieran 
ein unentgeltliches Wohnungsbelegungsrecht einzuräumen,   

 
c) bei Neubau eines Wohngebäudes bzw. bei der Gebäudesanierung die Ener-

giekonzeption gemäß Ziffer VI Nr. 7 (Bedingungen zur Abgabe eines Angebo-
tes) einzuhalten. Der Nachweis über die Einhaltung der vorgegebenen Ener-
giestandards ist analog der Bestätigung für die KfW-Bank zu führen.  

 
 
6. Erschließungs- und Kanalbeiträge sind bereits bezahlt und fallen für den derzeiti-

gen Ausbauzustand nicht mehr an.  
 
7. Eventuell neu anfallende Kosten für die Hausanschlüsse und alle sonstigen Kos-

ten für Ver- und Entsorgungsleitungen (Strom, Gas, Wasser, Telefon usw.) sind 
zusätzlich zum Kaufpreis vom Käufer / von der Käuferin zu tragen. 
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Ansprechpartnerin 
 
Ihre Ansprechpartnerin beim Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen, 
Abteilung Liegenschaften, Fahnenbergplatz 4, 79098 Freiburg i. Br.  ist: 
 
Frau Cornelia Eckert 
Tel.: 0761/201-5329 
e-mail:  cornelia.eckert@stadt.freiburg.de 
 
 
 
 
Alle Angaben und Darstellungen in diesem Exposé wurd en mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Sie 
stellen lediglich Auszüge und einen Überblick mit d em Stand Februar 2012 dar. Sie beruhen zu einem 
erheblichen Teil auf Angaben und Darstellungen Drit ter. Insoweit besteht keinerlei Haftung der Stadt fü r 
Irrtümer oder Fehler Dritter. Sämtliche Angaben und Darstellungen in diesem Exposé sind unverbindlich. 
Rechtlich relevante Erwartungen über die Beschaffenh eit bzw. den Zustand der Verkaufssache können 
hieraus nicht hergeleitet werden. Die Haftung der St adt für Mängel ergibt sich ausschließlich aus den 
späteren vertraglichen Vereinbarungen und nicht aus den Angaben in diesem Exposé. Die Stadt behält 
sich Änderungen der vertraglichen Vereinbarungen geg enüber den Angaben im Exposé ausdrücklich 
vor. Aus dem Exposé kann zudem keinerlei Anspruch au f Verkauf der Baugrundstücke mit den in dem 
Exposé genannten Merkmalen und Angaben abgeleitet we rden.  

 
 
 
 
Anlagen  
· Anlage 1 Lageplan 
· Anlage 2 Bauvorbescheid mit Anlagen 
· Anlage 3 Bestandspläne Vordergebäude 
· Anlage 4 Informationen / Hinweise zum Landeswohnraumförderungsprogramm 2012 

(Mietwohnraumförderung)  
· Anlage 5 Vordruck „Kaufangebot“ 
 
 
 
 
 
 



Maßstab 1 : 500

Datum: 27.01.2012 Anlage 1

Dieser Auszug wurde maschinell erzeugt.
Vervielfältigungen, Umarbeitungen, Veröffentlichungen oder die Weitergabe an Dritte nur mit Zustimmung der Stadt Freiburg i. Br.

(Der Flächennutzungsplan ist nur bis zum Maßstab 1:10000 gültig.)
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                                                                                                                            Anlage 4

LWoFG = Landeswohnraumförderungsgesetz 

Bau von neuem  Mietwohnraum 

derzeit mind. KfW-Effizienzhaus-Standard 70

Mietsubvention:  Eine der Mieterin / dem Mieter zugute kommende Mietvergünstigung gegenüber der 
ortsüblichen Vergleichsmiete von 3 EUR/qm/mtl.

Belegungssubvention:  Ausgleich der spezifischen bindungsrechtlichen Belastungen 
(max. 1 EUR/qm) der Vermieterin / des Vermieters, wie gesteigertes Mietausfall- und erhöhtes 
Schadensrisiko 

 - MW 15 - Darlehen: Sockelbetrag 1.000 EUR/qm (Mietsubvention)
 - Zuschlag bei in Anspruchnahme der höchstmöglichen Belegungssubvention: 333 EUR/qm 
 - Zuschlag bei Erreichen eines bestimmten KfW-Effizienzhaus-Standards
   KfW 55 / Passivhaus = 100 EUR/qm oder KfW 40 / Passivhaus = 200 EUR/qm 
 - Zusatzförderung bei Barrierefreiheit nach DIN für Mehrkosten von max. 250 EUR/qm
   (wahlweise Zuschuss in Höhe des möglichen Darlehensbetrages dividiert durch den Faktor 2,62)

 - Ergänzung bei innovativen Vorhaben für Mehrkosten von max. 250 EUR/qm

Personenkreis Inhaberin / Inhaber eines Wohnberechtigungsscheins nach § 15 LWoFG

Einkommensgrenze 3.1.3.1 bzw. 3.1.3.1 mit 3.1.3.6 VwV-LWFPr 2012 (siehe hierzu Anlage)

Miethöhe mindestens ortsübliche Vergleichsmiete abzüglich 3 EUR/qm 

Kapitalmarktdarlehen der L-Bank wird auf 15 Jahre gleichbleibend um 3,8 % 

(höchstens auf 0,50 %) im Zins reduziert

Wohnungsgröße gemäß Durchführungshinweise des Wirtschaftsministeriums zum LWoFG (siehe hierzu Anlage)

 - Anträge sind bis zum 31.05.2012 einzureichen. Wird das zur Verfügung stehende Budget auch 
   unter Berücksichtigung der Nachrückerliste nicht ausgeschöpft, können bis zum 31.08.2012 
   erneut Anträge eingereicht werden
 - Mittelbare Belegung ist zulässig
 - Förderzusage wird unwirksam, sofern nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntgabe der 
   Förderzusage mit dem Vorhaben begonnen wurde

1. Mietwohnraum für Zwecke des ambulanten betreuten Wohn ens 
 - Nur bei Mietwohnraum in Einheiten von zehn oder mehr Wohnungen möglich 
 - Eine Vermietung ist nur an Seniorinnen und Senioren gem. § 4 Abs. 19 LWoFG oder an schwer-
   behinderte Menschen gem. § 4 Abs. 21 LWoFG (siehe hierzu Anlage) möglich
 - Anträge in diesem Bereich genießen einen Fördervorrang

2. Mietwohnraum für ausländische Studierende (Phasenmod ell)
 - Für einen Zeitraum bis zur Hälfte der Bindungsdauer kann in der Förderzusage eine Belegung durch
   Wohnungssuchende zugelassen werden, die nicht in der Lage sind, auf längere Dauer einen Wohn-
   sitz zu begründen. Dies gilt ausschließlich für ausländische Studierende ("Auslandssemester")
 - Wird das Phasenmodell beantragt, dürfen geförderte Wohnungen entgegen § 15 LWoFG an Personen
   ohne Wohnberechtigungsschein (Einkommensgrenze muss eingehalten sein) vermietet werden

Subventionierung

Belegungsbindung

1. Allgemeine Sozialmietwohnraumförderung

Förderart

Darlehenshöhe

15 Jahre ab Bezugsfertigkeit

Sonstiges

Besonderheiten

LANDESWOHNRAUMFÖRDERUNGSPROGRAMM 2012

Eigenleistung 25 %

MIETWOHNRAUMFÖRDERUNG BEZOGEN AUF DIE STADT FREIBUR G I. BR.

VwV-LWFPr 2012 = Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zum 
                                 Landeswohnraumförderungsprogramm 2012



 
Erforderliche Antragsunterlagen bei der Mietwohnrau mförderung 
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Anlage  
 
Einkommensgrenzen für die allgemeine Sozialmietwohn raumförderung 2012 
 

  Allg. Mietwohnraum 
Bezugsgröße  49.000 EUR 
Abzug von der Bezugsgröße  25,00% 
Zuschläge pro Person  8.500 EUR 
    

Bruttojahreseinkommen   
1 Person  36.750 EUR 
2 Personen   36.750 EUR 
3 Personen  45.250 EUR 
4 Personen    53.750 EUR 
5 Personen    62.250 EUR 
6 Personen    70.750 EUR 
7 Personen    79.250 EUR 
8 Personen    87.750 EUR 
9 Personen    96.250 EUR 
10 Personen    104.750 EUR 

 
 
Auszug aus  Teil 3 Nr. 1.2 Durchführungshinweise de s Wirtschaftsministeriums 
zum Landeswohnraumförderungsgesetz (DH-LWoFG)   -   (Stand: 31. Juli 2010)  
 
Wohnflächengrenzen bei der Förderung von Mietwohnraum 
 
Mietwohnraum darf nur gefördert werden, soweit die Wohnungsgröße nach dem 
Verhältnis zur Raumzahl angemessen ist. Danach sind folgende Wohnungsgrößen 
regelmäßig zulässig: 
 

- bis zu 45 qm Wohnfläche mit bis zu zwei Wohnräumen 
- bis zu 60 qm Wohnfläche mit mindestens zwei und höchstens drei Wohnräumen 
- bis zu 75 qm Wohnfläche mit mindestens drei und höchstens vier Wohnräumen 
- bis zu 90 qm Wohnfläche mit mindestens vier und höchstens fünf Wohnräumen 

 
Bei weiterer Erhöhung der Wohnungsgrößen um jeweils bis zu 15 qm, erhöht sich die 
Zahl der mindestens und höchstens herzustellenden Wohnräume um jeweils einen. 
 
 
Auszug aus dem Landeswohnraumförderungsgesetz – LWo FG 
 
§ 4 Begriffsbestimmungen 
 
(19) Senioren  sind Personen, die das 60. Lebensjahr vollendet haben. Bei Ehegatten, 
Partnern einer auf Dauer angelegten Lebensgemeinschaft und Lebenspartnern im 
Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes liegen diese Voraussetzungen vor, wenn eine 
der beiden Personen des gemeinsamen Haushalts das 60. Lebensjahr vollendet hat. 
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(21) Schwerbehinderte Menschen  sind Haushaltsangehörige, die auf Grund ihrer 
Behinderung spezielle Wohnbedürfnisse hinsichtlich Grundriss oder Ausstattung haben. 
Die Schwerbehinderung bestimmt sich nach § 2 Abs. 1 und 2 des Neunten Buches 
Sozialgesetzbuch (SGB IX) vom 19. Juni 2001 (BGBl. I S. 1046) in der jeweils 
geltenden Fassung. 
 
 
Ergänzende Bestimmungen für die Mietwohnraumförderu ng 
 
�� Eine (zusätzliche) Förderung von Maßnahmen des barrierefreien Bauens ist nur 

möglich, wenn dieses nicht ohnehin durch öffentlich-rechtliche Anforderungen 
vorgegeben ist. 

�� Die Doppelförderung eines Tatbestandes ist ausgeschlossen.  
 
  
Verfahren  
 
Anträge sind bei der zuständigen Wohnraumföderungsstelle einzureichen. Das Amt für 
Wohnraumversorgung der Stadt Freiburg berät Sie gerne!  
 
Ansprechperson: Gudrun Fehrenbach Tel.: 0761-201-3220  
  E-Mail: gudrun.fehrenbach@stadt.freiburg.de 
 



Anlage 5 
 

Kaufangebot 
 

für die Immobilie „Alte Schule Haslach“, 
 

Flst. Nr. 7627/1, Markgrafenstraße 13 
 
 
��� �  Variante I – Erwerb Grundstück und Gebäude  

Für das Anwesen Markgrafenstraße 13, Grundstück Flst. Nr. 7627/1 in Freiburg-
Haslach gebe ich ein Kaufangebot  von  

 
.......................................... Euro 

 

ab. 
 
��� �  Variante II – Grundstücksübernahme im Erbbaurecht und    

      Erwerb des Gebäudes  

Mir ist bekannt, dass der zu zahlende jährliche Erbbauzins 4 % aus dem Boden-
wert (derzeit 290,00 EUR je m²) beträgt. 

 
Mein Kaufpreisangebot für das bestehende Gebäude be trägt 
 

........................................... Euro 
 
Zutreffendes bitte ankreuzen 
 
 
An dieses Angebot halte ich mich bis 31.12.2012 gebunden. 
 
Ich verpflichte mich zur Zahlung einer Aufwandsentschädigung von 500,00 EUR an 
die Stadt Freiburg i. Br., falls ich innerhalb dieser Bindungsfrist von meinem Angebot 
zurücktrete. 
 
...............................................................,  den ..................................................... 
(Ort)                        (Datum) 
 
.............................................................. 
(Name, Vorname; Firma) 
 
.............................................................. 
(Straße) 
 
.............................................................. 
(Ort) 
 
Telefon: ….............................................    E-Mail: …............................................ 
 
 
 
.............................................................. 
(Unterschrift) 
 
 


